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(2) Die Eisenbahn kann durch den Tarif festsetzen, daß die
Annahme von lebenden Thieren mit Ausnahme von Hunden an

Sonn= und Festtagen ausgeschlossen oder auf bestimmte Stunden

beschränkt wird.

(3) Die Thiere müssen rechtzeitig, einzelne Stücke mindestens
1 Stunde vor Abgang des Zuges, auf den Bahnhof gebracht wer-

den. Bei der Ankunft an dem Bestimmungsorte werden die Thiere

gegen Rückgabe des Beförderungsscheins oder nach Aushändigung
des Frachtbriefs an den Empfänger gegen dessen Bescheinigung aus-

geliefert. Das Ausladen und Abtreiben muß mindestens 2 Stunden

nach der Bereitstellung und dem Ablaufe der zur etwaigen zoll-

oder steueramtlichen Abfertigung erforderlichen Zeit erfolgen. Nach
Ablauf dieser Frist ist die Eisenbahn berechtigt, die Thiere auf Ge-
fahr und Kosten des Absenders in Verpflegung zu geben oder, falls
sie deren ferneren Aufenthalt im Wagen oder auf dem Bahnhose
gestattet, ein im Tarife festzusetzendes Standgeld zu erheben.

§ 47. Lieferfrist für Thiere. (1) Die Lieferfrist setzt sich
aus Expeditions= und Transportfrist zusammen und darf nicht mehr

betragen als:

1. an Expeditionsfrist.. ... .. 1Tag,

2. an Transportfrist für je auch nur angefangene 300
Kilometer .1 Tayg--

(2) Sie beginnt mit der auf die Abstempelung des Frachtbriefs
oder Aushändigung des Beförderungsscheins folgenden Mitternacht
und ist gewahrt, wenn innerhalb derselben das Vieh auf der Be-

stimmungsstation zur Abnahme bereitgestellt ist.

(3) Der Lauf der Lieferfristen ruht außer den Fällen des
§ 63 Abs. 6 auch für die Dauer des Aufenthalts des Viehes auf
den Tränkestationen sowie für die Dauer der ärztlichen Viehbe-

schauung.
(4) Die Auslieferung von Pferden und Hunden, welche mit

Personenzügen befördert werden, kann in der im § 33 Abs. 2 und

bestimmten Frist verlangt werden.

§ 48. Anwendbarkeit der Bestimmungen für Güter,
(1) Im Uebrigen finden auf die Beförderung von Thieren die

Bestimmungen des Abschnitts VIII sinngemäße Anwendung. ·

(2) Die Angabe des Interesses an der Lieferung hat bei den aus
Beförderungsschein abgefertigten Thieren nur dann eine rechtliche
Wirkung, wenn sie von der Abfertigungsstelle der Abgangsstation

im Beförderungsscheine vermerkt ist.
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VIII. Beförderung von Gütern.

„849. Direkte Beförderung. Die Eisenbahn ist verpflichtet,
Güter zur Beförderung von und nach allen für den Güterverkehr ein—

gerichteten Stationen anzunehmen, ohne daß es für den Ueber—

ron einer Bahn auf die andere einer Vermittelungsadresse
arf.

8 50. Von der Beförderung ausgeschlossene oder nur
bedingungsweise zugelassene Gegenstände.

A. Von der Beförderung sind ausgeschlossen:

1. diejenigen Gegenstände, welche dem Postzwang unterworfen sind;
2. diejenigen Gegenstände, welche wegen ihres Umfanges, ihres

Gewichts oder ihrer sonstigen Beschaffenheit nach der An-
lage und dem Betrieb oder auch nur einer der Bahnen,

welche an der Ausführung des Transports Theil zu nehmen

haben, sich zur Beförderung nicht eignen;
3. diejenigen Gegenstände, deren Beförderung aus Gründen

der öffentlichen Ordnung verboten ist;
4. alle der Selbstentzündung oder Explosion unterworfenen

Gegenstände, soweit nicht die Bestimmungen in Anlage B1
Anwendung finden, insbesondere:
a) Nitroglycerin (Sprengöl) als solches, abtropfbare Ge-

mische von Nitroglycerin mit an sich explosiven Stoffen:
b) nicht abtropfbare Gemische von Nitroglycerin mit pulver-

förmigen, an sich nicht explosiven Stoffen (Dynamit und
ähnliche Präparate) in loser Masse;

Z) pikrinsaure Salze sowie explosive Gemische, die pikrin-
saure oder chlorsaure Salze enthalten;

d) Knallquecksilber, Knallsilber und Knallgold sowie die da-
mit dargestellten Präparate;

e) solche Präparate, welche Phosphor in Substanz beige-
mischt enthalten;

¶) geladene Schußwaffen.

Bedingungsweise werden zur Beförderung zugelassen:
1. Die in Anlage B1 verzeichneten Gegenstände.

Für deren Annahme und Beförderung sind die daselbst
getroffenen näheren Bestimmungen maßgebend.

1 Nicht mit abgedruckt. Vgl. Bekanntm. betr. Anderungen der Anlage B

Ve Vertehrzordnung für die Eisenbahnen Deutschlands 23./2. 93 (RGBl 9);
betr untm. 15./12. 93 (R##Bl 267); 18./3. 94 (X0 Bl 329); Bek. 9./2. 95

Deuteine neue Fassung der Anl. B zur Verkehrsordnung für die Eisenbahnen
chlands (R##Bl 101); Bek. 1./7. 95 (8 Bl 354); 9.2. 96 (0 Bl 9);
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2. Gold= und Silberbarren, Platina, Geld, geldwerthe Münzen
und Papiere, Dokumente, Edelsteine, echte Perlen, Preti-
osen und andere Kostbarkeiten, ferner Kunstgegenstände, wie
Gemälde, Gegenstände aus Erzguß, Antigquitäten.

Unter welchen Bedingungen diese Gegenstände zur Be-
förderung angenommen werden, bestimmen die Tarifse.
Wegen Beschränkung der Höhe des Schadensersatzes siehe
§ 81 Abst. 2.

Als geldwerthe Papiere sind nicht anzusehen:
gestempelte Postkarten, Postanweisungs-Formulare,
Briefumschläge und Streifbänder, Postfreimarken,
Stempelbogen und Stempelmarken sowie ähnliche amt-

liche Werthzeichen.
3. Diejenigen Gegenstände, deren Verladung oder Beförderung

nach der Anlage und dem Betrieb einer der betheiligten

Bahnen außergewöhnliche Schwierigkeit verursacht.
Die Beförderung solcher Gegenstände kann von jedes-

mal zu vereinbarenden besonderen Bedingungen abhängig
gemacht werden.

4. Eisenbahnfahrzeuge, sofern sie auf eigenen Rädern laufen.
Sie müssen sich in lauffähigem Zustande befinden. Lokomo-
tiven, Tender und Dampfwagen müssen von einem sachver-

ständigen Beauftragten des Absenders begleitet sein.
C. Die bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Gegenstände

dürfen nicht bahnlagernd gestellt werden.
§ 51. Inhalt des Frachtbriefs. (1) Jede Sendung muß

von einem Frachtbriefe begleitet sein, welcher folgende Angaben
enthält:

a) Ort und Tag der Ausstellung.
b) Die Bezeichnung der Versandstation. E—

19./7. 96 (REl 193); 7./7. 97 (RGl 595); 15./11. 97 (RGBl 779;

22./11. 97 (RGBl 781); 19./6. 98 (RG#Bl 913); 17./4. 99 (Re#l 265),
2/7. 00 (ReBl 318); 24./12. 00 (Renl 01, 1); 25./11. 01 (R6Bl
491); 30./1. 02 (RBl 41); 23./11. 02 (R#Bl 281); 7./12. 02 (RBl 294),
2./2. 03 (RGBl 6); 15./3. O3 (RGBl 47); 18./6. 03 (R#B## 245); 15.8. 03
(RGBl 269); 3.)/2. 04 (RG#Bl 29); 6./7. 04 (RGBl 253); 12./10. 04 (R#
383); 4/2. 05 (RGl 7); 8./6. 05 (Res B- 542); 23./8. 05 (RGl 750);
2./II. 05 (Re#B 765); 22./11. 05 (RGBl 771); 8./2. 06 (R##l 139); 7./5:
06 (RGMBl 389); 19./3. 06 (Rer 431); 25./38. 06 (RGl 433); 23./11. 06

(## 845); 9./8. 06 (K0 Bl 859); 10./11. 06 (RNBl 867); 22./3. 07
(Re# 85); 23./3. 07 (90 Bl 88); 16./9. 07 (RM#l 733); 1./2. 08 (NBl
18, 22); 5./2. 08 (RGBl 22); 9./3. 08 (R#Bl 68); 7./5. 08 (RGBl 181);
20./7. 08 (RGl 47)7).
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Ze) Die Bezeichnung der Bestimmungsstation und der Bestimmungs-

bahn, den Namen und den Wohnort des Empfängers sowie die

etwaige Angabe, daß das Gut bahnlagernd gestellt ist. Bei
Versendung von Gütern nach Orten, welche an einer Eisen-

bahn nicht gelegen, oder nach Eisenbahnstationen, welche für
den Güterverkehr nicht eingerichtet sind, ist vom Absender die
Eisenbahnstation zu bezeichnen, bis zu welcher das Gut be-

fördert werden soll; der Empfänger hat den Weitertransport

zu besorgen, sofern nicht für diesen von der Eisenbahn Ein-
richtungen getroffen sind (8 68 Abs. 3).

4) Die Bezeichnung der Sendung nach ihrem Inhalte, die Angabe
des Gewichts oder statt dessen eine den besonderen Vorschriften

der Versandbahn entsprechende Angabe; ferner bei Stückgut
die Anzahl, Art der Verpackung, Zeichen und Nummer der

Frachtstücke. Die Eisenbahn ist jedoch berechtigt, die letzteren
Angaben auch bei Gütern in Wagenladungen zu verlangen,
sofern die diese bildenden Frachtstücke derartige Bezeichnungen
zulassen (§ 58 Abs. 4). Die in Anlage B aufgeführten
Gegenstände sind unter der daselbst gebrauchten Bezeichnung
in den Frachtbrief aufzunehmen.

e) Das Verlangen des Absenders, Ausnahmetarife unter den im 8 81

 für zulässig erklärten Bedingungen zur Anwendung zu bringen.
Die etwaige Angabe des Interesses an der Lieferung (8 84 ff.).
Die Angabe, ob die Sendung als Eilgut oder als Frachtgut

nv zu befördern ist (8 56).
) Das genaue Verzeichniß der für die zoll- oder steueramtliche

Behandlung oder die polizeiliche Prüfung nöthigen Begleit—
papiere (8 59).

)1Den Frankaturvermerk im Falle der Vorausbezahlung der

) Fracht oder der Hinterlegung eines Frankaturvorschusses (8 61).
Die auf dem Gute haftenden Nachnahmen, und zwar sowohl

ie erst nach Eingang auszuzahlenden, als auch die von der

y Eisenbahn geleisteten Baarvorschüsse (8 62).
ei Sendungen, welche einer zoll= oder steueramtlichen Ab-

eertigung unterliegen, die zu berührende Abfertigungsstelle, falls
er Absender eine solche zu bezeichnen wünscht. Die Eisenbahn

hat eine derartige Vorschrift zu befolgen.

9 Im Uebrigenbleibt dieWahl des Transportwegs aus-
schließlich dem Ermessen der Eisenbahn überlassen; letztere ist

ledoch verpflichtet, das Gut auf demjenigen Wege zu befördern,
elcher nach den Tarifen den billigsten Frachtsatz und die

gynstigsten Transportbedingungen darbietet.



——

736 Anhang XV 1. Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands. 8 52.

m) Die Unterschrift des Absenders mit seinem Namen oder seiner

Firma sowie Angabe seiner Wohnung. Die Unterschrift kann
durch eine gedruckte oder gestempelte Zeichnung ersetzt werden.

n) Den etwaigen Antrag auf Ausstellung eines Frachtbrief-Du-
plikats oder eines Aufnahmescheins (8 54).
(2) (in der Fassung der Bek. 4./2. 1905 [RKGBl 7)): Die Auf-

nahme weiterer Erklärungen in den Frachtbrief, die Ausstellung

anderer Urkunden anstatt des Frachtbriefs, sowie die Beifügung
anderer Schriftstücke zum Frachtbrief ist unzulässig, soweit es nicht

durch die Verkehrsordnung selbst oder durch die Eisenbahnverwaltun-

gen unter Genehmigung der Landes-Ausfsichtsbehörden nach Zu-
stimmung des Reichs-Eisenbahnamts für statthaft erklärt ist. Die
Erklärungen, die Urkunden und die Schriftstücke dürfen nur das

Frachtgeschäft betreffen.
§ 52. Form des Frachtbriefs. (1) Zur Ausstellung des

Frachtbriefs sind Formulare nach Maßgabe der Anlage C und D

zu verwenden, welche auf allen Stationen zu den im Tarife festzu-

setzenden Preisen käuflich zu haben sind. Dieselben müssen für ge-
wöhnliche Fracht auf weißes Papier, für Eilfracht gleichfalls auf
weißes Papier, jedoch mit einem auf der Vorder= und Rückseite
oben und unten am Rande anzubringenden karminrothen Streifen,

gedruckt sein. Für die Frachtbriefe ist Schreibpapier zu verwenden,
welches die von dem Reichs-Eisenbahn-Amte festzusetzende Beschaffen-

heit besitzt.
(2) Es können jedoch durch die Landesaufsichtsbehörde mit Zu-

stimmung des Reichs-Eisenbahn-Amts für regelmäßig wiederkehrende
Transporte zwischen bestimmten Orten sowie für Sendungen, welche
zur Weiterbeförderung über See bestimmt sind, Abweichungen vonm

den Vorschriften des ersten Absatzes zugelassen werden.
(3) Die Frachtbriefe müssen zur Beurkundung ihrer Ueber-

einstimmung mit den desfallsigen Vorschriften den Kontrolstembé.
einer inländischen Eisenbahn tragen. Die Stempelung erfolgt bei
den nicht für Rechnung der Eisenbahn gedruckten Frachtbriefen gegen
eine im Tarif festzusetzende Gebühr und kann verweigert werden

sofern nicht gleichzeitig mindestens 100 Frachtbriefe vorgelegt werden.
(4) Sofern der auf dem Frachtbriefformulare für die Beschrei-

bung der Güter vorgesehene Raum sich als unzureichend erweist,
hat dieselbe auf der Rückseite der für die Adresse bestimmten Hälfte

des Formulars nach Maßgabe der Spalten des Frachtbriefszuer-
folgen. Reicht auch dieser Raum nicht aus, so sind dem Frachtbries

1 Nicht mit abgedruckt.



VIII. Beförderung von Gütern. 737
—

besondere, die Beschreibung enthaltende und vom Absender zu unter-

zeichnende Blätter im Formate des Frachtbriefs fest anzuheften, auf
welche in diesem besonders hinzuweisen ist. In den erwähnten Fällen
ist in den vorgedruckten Spalten des Frachtbriefs das Gesammtgewicht

er Sendung unter Angabe der für die Tarifirung maßgebenden
czeichnung der Transportgegenstände, nöthigenfalls unter Schei-

ung derselben nach Tarifklassen, anzugeben. Den beigegebenen
lättern ist der Abfertigungsstempel der Versandstation aufzudrücken.
15) Es ist gestattet, auf der Rückseite der für die Adresse be-

stimmten Hälfte des Frachtbriefs die Firma des Ausstellers aufzu-
rucken. Ebendaselbst können auch — jedoch ohne Verbindlichkeit

und Verantwortlichkeit für die Eisenbahn —die folgenden nachricht-
ichen Vermerke angebracht werden: „von Sendung des N. N.“,

um Auftrage des N. N.“, „zur Verfügung des N. N.“, „Zur
Weiterbeförderung an N. N.“, „versichert bei N. N.“. Diese Ver-

merke können sich nur auf die ganze Sendung beziehen.

 l(06) Die stark umrahmten Theile des Formulars sind durch die
Eisenbahn, die übrigen durch den Absender auszufüllen. Bei Auf-

babe von Gütern, welche der Absender zu verladen hat, sind von
iesem auch die Nummer und die Eigenthumsmerkmale des Wagens

der vorgeschriebenen Stelle einzutragen.

selb 7) Mehrere Gegenstände dürfen nur dann in einen und den—
dere n Frachtbrief aufgenommen werden, wenn das Zusammenladen
verselben nach ihrer Beschaffenheit ohne Nachtheil erfolgen kann
ud Zoll-, Steuer= oder Polizeivorschriften nicht entgegenstehen.

en laut § 50Bbedingungsweise zur Beförderung zugelassenen
cgenständen sind besondere, andere Gegenstände nicht umfassende

nachtbriefe beizugeben. Werden bedingungsweise zur Beförderung
zgelassene Gegenstände, für welche die Vereinigung mit anderen

ist,nenständen in ein Frachtstück nach Anlage B Nr. XXXV gestattet
u# mit anderen Gütern zusammen zur Beförderung in Wagen-

Frangen aufgegeben, so bedarf es der Beigabe eines besonderen
ln achtbriefs für diese Gegenstände nicht. Für derartige Wagen-
inengen genügt ein Frachtbrief, in welchem jedoch die nur be-

Weeungsweise zugelassenen Güter als solche durch Hinzufügung des
- „lbedingungsweise)“ ausdrücklich bezeichnet werden müssen.

beso dach den Vorschriften dieser Ordnung oder des Tarifs oder nach
Eny erer Vereinbarung vom Absender aufzuladenden oder vom
nichbsänger abzuladenden Gütern sind besondere, andere Gegenstände

(emiassende Frachtbriefe beizugeben.
ein beso

Fried

Die Versandstation kann verlangen, daß für jeden Wagen
nderer Frachtbrief beigegeben wird.
berg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 47
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§ 53. (1) Haftung für die Angaben im Frachtbriefe.
Bahnseitige Ermittelungen. Frachtzuschläge. (1) Der Ab-
sender haftet für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in den
Frachtbrief ausgenommenen Angaben und Erklärungen und trägt alle
Folgen, welche aus unrichtigen, ungenauen oder ungenügenden Er-

klärungen entspringen.
(2) Die Eisenbahn ist jederzeit berechtigt, die Uebereinstimmung

des Inhalts der Sendungen mit den Angaben des Frachtbriefs zu

prüfen und das Ergebniß festzustellen. Der Berechtigte ist einzuladen,
bei der Prüfung zugegen zu sein, vorbehaltlich des Falles, wenn

die letztere auf Grund polizeilicher Maßregeln, die der Staat im
Interesse der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung zu ergreifen
berechtigt ist, stattfindet. Erscheint der Berechtigte nicht, so sind

zwei Zeugen beizuziehen.
(3) Zur Ermittelung des Gewichts und der Stückzahl einer

Sendung ist die Eisenbahn jederzeit berechtigt. Die Eisenbahn ist
verpflichtet, das Gewicht der Stückgüter bei der Aufgabe festzu-
stellen. Ausdrücklichen Anträgen des Absenders auf Feststellung
der Stückzahl oder des Gewichts der Wagenladungsgüter ist die

Eisenbahn gegen eine im Tarife festzusetzende Gebühr stattzugeben
verpflichtet, sofern die Güter vermöge ihrer Beschaffenheit eine der-
artige Feststellung ohne erheblichen Aufenthalt gestatten und die
vorhandenen Wägevorrichtungen ausreichen. Einem Antrag an
bahnseitige Gewichtsfeststellung ist in allen Fällen, wo die Fracht

tarifmäßig nach dem Gewichte berechnet wird, gleichzuachten, wenn

der Absender im Frachtbriefe kein Gewicht angegeben hat.
(4) Dem Absender steht frei, bei der Ermittelung des Gewichts

und der Stückzahl zugegen zu sein. Verlangt der Absender, nachdem
die Feststellung seitens der Eisenbahn bereits erfolgt ist, vor der

Verladung der Güter eine nochmalige Ermittelung der Stückza
oder des Gewichts in seiner Gegenwart, so ist die Eisenbahn berech-

tigt, auch dafür die tarifmäßige Gebühr zu erheben. ·
(5) Die Feststellung des Gewichts wird von der Versandstation

durch den Wägestempel auf dem Frachtbriefe bescheinigt.
(6) Für die Beladung der Wagen ist das daran vermerkte

Ladegewicht maßgebend. Eine stärkere Belastung ist bis zu der
an den Wagen angeschriebenen Tragfähigkeit insoweit zulässig,
als nach der natürlichen Beschaffenheit des Gutes nicht zu befürchten
ist, daß in Folge von Witterungseinflüssen während des Transport=

.H

1 Fassung der Bek. 18./10. 95 (Rchl 445); in Kraft getreten am

15.%/11. 95.
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die Belastung über die Grenze der Tragfähigkeit hinausgehen werde.

Eine die Tragfähigkeit überschreitende Belastung — Ueberlastung

sist in keinem Falle gestattet. Bei solchen außerdeutschen Wagen,
e nur eine, die zulässige Belastung kennzeichnende, dem Lade-

gewichte der deutschen Wagen entsprechende Anschrift tragen, darf
üs angeschriebene „Ladegewicht“ oder die angeschriebene „Trag-

fähigkeit“ bei der Beladung keinesfalls um mehr als 5 Prozent
überschritten werden.

bei (7) Bei unrichtiger Angabe des Inhalts einer Sendung oder
et zu niedriger Angabe des Gewichts einer Wagenladung sowie bei
eberlastung eines vom Absender selbst beladenen Wagens ist —

abgesehen von der Nachzahlung des etwaigen Frachtunterschieds und

em Ersatze des entstandenen Schadens sowie den durch strafgesetzliche
oder polizeiliche Bestimmungen vorgesehenen Strafen — ein Fracht-

zuschlag an die am Transporte betheiligten Eisenbahnen zu zahlen,
essen Höhe wie folgt festgesetzt wird:
„) Wenn die im § 50 A Ziffer 4 und in der Anlage B auf-

geführten Gegenstände unter unrichtiger oder ungenauer Inhalts-
Aigabe zur Beförderung aufgegeben oder die in Anlage B gegebenen

accherheitsvorschriften bei der Aufgabe außer Acht gelassen werden,
Sbeträgt der Frachtzuschlag 12 Mark für jedes Brutto-Kilogramm
ganzen Versandstücks.

er 9) In allen anderen Fällen unrichtiger Inhaltsangabe beträgt

ver,Trachtzuschlag. sofern die unrichtige Inhaltsangabe eine Fracht-
* urzung herbeizuführen nicht geeignet ist, 1 Mark für den Fracht-
. ef, sonst das Doppelte des Unterschieds zwischen der Fracht von

1 tufgabe- bis zur Bestimmungsstation für den angegebenen und

Ur den ermittelten Inhalt, mindestens aber 1 Mark.

lad 10) Im Falle zu niedriger Angabe des Gewichts einer Wagen—

zisig beträgt der Frachtzuschlag das Doppelte des Unterschieds
eden der Fracht, welche für das angegebene und für das ermittelte

« icht von der Aufgabe= bis zur Bestimmungsstation zu ent-
richten ist.
beluklI) Im Falle der Ueberlastung (Abs. 6) eines vom Absender selbst

gend ren Wagens beträgt der Frachtzuschlag das Sechsfachüberstei-
is 4 .#Fracht von der Aufgabe= bis zur Bestimmungsstation für das
* Witcsige Belastung übersteigende Gewicht. Diese Bestimmung ist
"ei ür solche Gegenstände, deren Fracht tarifmäßig nicht nach dem
die. Fie berechnet wird, siungemäß anzuwenden. Ist insbesondere
lu Eacht nach der Ladefläche zu berechnen, so erfolgt die Ermitte-
Laitbees Frachtzuschlags in der Weise, daß zunächst die nach der

fläche des verwendeten Wagens berechnete Fracht als Fracht für
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das im einzelnen Falle zulässige höchste Belastungsgewicht angesehen,
der sich hiernach für das höchste Belastungsgewicht ergebende Fracht-
betrag sodann verhältnißmäßig auf das Uebergewicht übertragen und
der für das Uebergewicht gefundene Frachtbetrag sechsfach genommen
wird.

(12) Wenn gleichzeitig eine zu niedrige Gewichtsangabe und eine

Ueberlastung vorliegt, so wird sowohl der Frachtzuschlag für zu
niedrige Gewichtsangabe (Abs. 10), als auch der Frachtzuschlag für
Ueberlastung (Abs. 11) erhoben.

#(13) Ein Frachtzuschlag wird nicht erhoben:
a) bei unrichtiger Gewichtsangabe und bei Ueberlastung, wenn der

Absender im Frachtbriefe die Verwiegung verlangt hat,
b) bei einer während des Transports in Folge von Witterungs-

einflüssen eingetretenen Ueberlastung, wenn der Absender nach-
weist, daß er bei Beladung des Wagens das daran vermerkte

Ladegewicht nicht überschritten hat.
§ 54. Abschluß des Frachtvertrags. (1) Der Fracht-

vertrag ist abgeschlossen, sobald das Gut mit dem Frachtbriefe

von der Versandstation zur Beförderung angenommen ist.
Zeichen der Annahme wird dem Frachtbriefe der Tagesstempel der

Abfertigungsstelle aufgedrückt.
(2) Die Abstempelung hat ohne Verzug nach vollständiger Auf-

lieferung des in demselben Frachtbriefe verzeichneten Gutes und auf

Verlangen des Absenders in dessen Gegenwart zu erfolgen.
(3) Der mit dem Stempel versehene Frachtbrief dient als Be-

weis über den Frachtvertrag.

(4) Jedoch machen bezüglich derjenigen Güter, deren Aufladen
nach den Vorschriften dieser Ordnung oder des Tarifs oder na

besonderer Vereinbarung von dem Absender besorgt wird, die An-
gaben des Frachtbriefs über das Gewicht und die Anzahl der Stücke

gegen die Eisenbahn keinen Beweis, sofern nicht die Nachwägung
oder Nachzählung seitens der Eisenbahn erfolgt und dies auf dem
Frachtbriefe beurkundet ist.

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, auf Verlangen des Absenders
den Empfang des Frachtguts, unter Angabe des Tages der An-

nahme zur Beförderung, auf einem ihr mit dem Frachtbriefe vorzu-
legenden, als solches zu bezeichnenden Duplikat des Frachtbriefs
zu bescheinigen. Der Antrag auf Ertheilung des Duplikats ist vom
Absender auf dem Frachtbriefe zu vermerken. Die Eisenbahn hat

durch Aufdrückung eines Stempels zu bestätigen, daß dem Antrag#
entsprochen ist.
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(06) Das Duplikat hat nicht die Bedeutung des Original-Fracht-
briefs und ebensowenig diejenige eines Konnossements (Ladescheins).

(7) Bei solchen Gütern, welche nicht in ganzen Wagenladungen
aufgegeben werden, kann mit Zustimmung des Absenders an Stelle
des Duplikats ein als solcher zu bezeichnender Aufnahmeschein aus-

siele werden, welcher dieselbe rechtliche Bedeutung wie das Dupli-
at.

(8) Auf Wunsch des Absenders kann der Empfang des Gutes
in anderer Form, insbesondere mittelst Eintrags in ein Quit-

ungsbuch u. s. w. bescheinigt werden. Eine derartige Bescheinigung
hat nicht die Bedeutung eines Frachtbrief-Duplikats oder eines Auf-

nahmescheins.
G § 55. Vorläufige Einlagerung des Gutes. (1) Die

isenbahn ist nur verpflichtet, die Güter zum Transport anzunehmen,
'weit die Beförderung derselben erfolgen kann.

(2) Die Eisenbahn ist jedoch verpflichtet, die ihr zugeführten
üter, deren Beförderung nicht sofort erfolgen kann, soweit die
aumlichkeiten es gestatten, gegen Empfangsbescheinigung mit dem
orbehalt in einstweilige Verwahrung zu nehmen, daß die Annahme

hur Beförderung und die Aufdrückung des Abfertigungsstempels auf
* Frachtbrief (8 54 Abs. 1) erst dann erfolgt, wenn die Beförde-
stant möglich ist. Der Absender hat im Frachtbriefe sein Einver-
dindniß mit diesem Verfahren zu erklären. In diesem Falle haftet

6 Eisenbahn bis zum Abschlusse des Frachtvertrags als Ver-
er.

ber (8) Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist die Eisenbahn
ru echtigt, im Falle sie Wagenladungsgüter, deren sofortige Beförde—
* nicht möglich ist, gleichwohl zum Transport annimmt, mit
bunt Absender zu vereinbaren, daß für die Sendung die Lieferfrist
sie dem Tage an zu rechnen ist, an welchem die Absendung that-

chlich erfolgt. Der Absender hat sein Einverständniß auf dem

haucchtoriefe zu erklären und auf dem Frachtbrief-Duplikate zu wieder-

aufx. Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Zeitpunkt der Absendung
eist em Frachtbriefe durch Aufdrückung eines besonderen Stempels
zu yhtlich zu machen und diesen Zeitpunkt dem Absender ohne Ver-

9ä mitzutheilen.

6 56. Auflieferung und Beförderung des Gutes.
stund as Gut muß in den von der Eisenbahn festzusetzenden Dienst-
bese en aufgeliefert und, falls die Verladung nach den Vorschriften
dem rdnung oder des Tarifs oder nach besonderer Vereinbarung
eine lbsender obliegt, innerhalb derselben verladen werden. Bei
 dnach und nach stattfindenden Auflieferung der mit demselben
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Frachtbrief aufgegebenen, von der Eisenbahn zu verladenden Sen-

dung ist, sofern die Auflieferung durch den Absender über 24 Stun-
den verzögert wird, die Eisenbahn berechtigt, ein im Tarife festzu-
setzendes Lagergeld zu erheben. Dasselbe gilt in dem Falle, wenn
von der Eisenbahn zu verladende Güter mit unvollständigem oder

unrichtigem Frachtbrief aufgeliefert sind und die Berichtigung nicht
binnen 24 Stunden nach der Beanstandung erfolgt. Wegen der
Anfuhr der Güter durch Rollfuhrunternehmer der Eisenbahn siehe
8 68.

(2) Die Beförderung erfolgt, je nach der Bestimmung im Fracht—
brief, als Eilgut oder als Frachtgut.

(3) An Sonn= und Festtagen wird gewöhnliches Frachtgut nicht
angenommen und am Bestimmungsorte dem Empfänger nicht verab-

folgt. Eilgut wird auch an Sonn= und Festtagen, aber nur in den

ein für allemal bestimmten, durch Aushang an den Abfertigungs-

stellen sowie in einem Lokalblatte bekannt zu machenden Tageszeiten
angenommen und auzgeliefert.

(4) Die Beförderung der Güter findet in der Reihenfolge statt,

in welcher sie zur Beförderung angenommen worden sind, sofern
nicht zwingende Gründe des Eisenbahnbetriebs oder das öffentliche

Interesse eine Ausnahme rechtfertigen. Eine Zuwiderhandlung gegen
diese Vorschriften begründet den Anspruch auf Ersatz des daraus
entstehenden Schadens.

(5) Die Eisenbahnen sind verpflichtet, Einrichtungen zu treffen,
durch welche die Reihenfolge der Güterabfertigung festgestellt werden
kann.

(6) Die Bereitstellung der Wagen für solche Güter, deren Ver-
ladung der Absender selbst zu besorgen hat (siehe Abs. 1), muß
für einen bestimmten Tag nachgesucht und die Auflieferung un
Verladung in der von der Eisenbahn zu bestimmenden Frist vollendet

werden. Diese Frist ist durch Anschlag an den Abfertigungsstellen
sowie in einem Lokalblatte bekannt zu machen.

(7) Erfolgt die Auflieferung und Verladung nicht innerhalb
dieser Frist, so hat der Absender nach deren Ablaufe das im Tarife

festzusetzende Wagenstandgeld zu bezahlen. Dasselbe gilt in dem
Falle, wenn Güter, die von dem Absender zu verladen sind (siehe

Abs. 1), mit unrichtigem oder unvollständigem Frachtbrief auf-
geliefert werden und die Berichtigung nicht innerhalb der festge-
setzten Ladefrist erfolgt. Auch ist die Eisenbahn berechtigt, den
Wagen auf Kosten des Bestellers zu entladen und das Gut auf

dessen Gefahr und Kosten auf Lager zu nehmen. Bei Bestellung
des Wagens ist auf Verlangen der Eisenbahn eine den Betrag
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§ -.

ener Tagesversäumniß deckende Sicherheit zu bestellen. Wenn die
Eisenbahn fest zugesagte Wagen nicht rechtzeitig stellt, so hat sie
dem Besteller eine dem Wagenstandgeld entsprechende Entschädigung
zu zahlen.

(8) Der Lauf der in den Abs. 1 und 7 vorgesehenen Fristen
ruht an Sonn= und Festtagen sowie für die Dauer einer zoll-

oder steueramtlichen Abfertigung, sofern diese nicht durch den Ab—
ender verzögert wird. Der Absender hat die Dauer der Abfer-

tigung nachzuweisen.
§ 57. Beförderung in gedeckten oder in offenen

VWagen. (1) Der Absender ist, sofern nicht eine Bestimmung der
Verkehrsordnung, oder Zoll-, Steuer= und polizeiliche Vorschriften

*““ zwingende Gründe des Betriebs entgegenstehen, berechtigt, durch

riftlichen Vermerk auf dem Frachtbriefe zu verlangen:
L. daß bei denjenigen Gütern, welche nach dem Tarif in offen ge-

bauten Wagen befördert werden, die Beförderung in gedeckt
gebauten Wagen erfolge,

kdaß bei denjenigen Gütern, welche nach dem Tarif in gedeckt
gebauten Wagen befördert werden, die Beförderung in offen
gebauten Wagen stattfinde.

fe (2) Im ersteren Falle kann die Eisenbahn einen im Tarife
stzusetzenden Zuschlag zur Fracht erheben.

0 (3) Der Tarif bestimmt, ob und unter welchen Bedingungen
auf den im Frachtbriefe zu stellenden Antrag des Absenders Decken
ür offen gebaute Wagen miethweise überlassen werden.

8 58. Verpackung und Bezeichnung des Gutes. (1) So-
die Natur des Frachtguts zum Schutze gegen Verlust, Minde-

oder Beschädigung auf dem Transport eine Verpackung nöthig
acht, liegt die gehörige Besorgung derselben dem Absender ob.

so; (2) Ist der Absender dieser Verpflichtung nicht nachgekommen,
&amp; die Eisenbahn, falls sie nicht die Annahme des Gutes ver-
ri dert, berechtigt zu verlangen, daß der Absender auf dem Fracht-
. fe das Fehlen oder die Mängel der Verpackung unter spezieller

einbeichnung anerkennt und der Versandstation hierüber außerdem
mul besondere Erklärung nach Maßgabe des vorgeschriebenen For-
der ars (Anlage E)1 ausstellt. Sofern ein Absender gleichartige

sän erpackung bedürftige Güter unverpackt oder mit denselben
ageln der Verpackung auf der gleichen Station aufzugeben pflegt,

ein „er an Stelle der besonderen Erklärung für jede Sendung
für allemal eine allgemeine Erklärung nach dem in der An-

Nicht mit abgedruckt.

weit
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lage F vorgeschriebenen Formular abgeben. In diesem Falle muß
der Frachtbrief außer der oben vorgesehenen Anerkennung einen

Hinweis auf die der Versandstation abgegebene allgemeine Erklärung
enthalten. Solche Formulare sind von der Abfertigungsstelle be-

reit zu halten.

(3) Für derartig bescheinigte sowie für solche Mängel der Ver-
packung, welche äußerlich nicht erkennbar sind, hat der Absender
zu haften und jeden daraus entstehenden Schaden zu tragen be-

ziehungsweise der Bahnverwaltung zu ersetzen. Ist die Ausstellung
der gedachten Erklärung nicht erfolgt, so haftet der Absender für
äußerlich erkennbare Mängel der Verpackung nur, wenn ihm ein

arglistiges Verfahren zur Last fällt.
(4) Die Stückgüter sind in haltbarer, deutlicher und Verwechse-

lungen ausschließender Weise, genau übereinstimmend mit den An-

gaben im Frachtbrief, äußerlich zu bezeichnen (signiren).
(5) Die Eisenbahn ist berechtigt zu verlangen, daß Stückgüter

vom Absender mit der Bezeichnung der Bestimmungsstation in
dauerhafter Weise versehen werden, sofern deren Beschaffenheit dies

ohne besondere Schwierigkeit gestattet.
859. Zoll-, Steuer-, Polizei= und statistische Vor-
schriften. (1) Der Absender ist verpflichtet, dem Frachtbriefe die-
jenigen Begleitpapiere beizugeben, welche zur Erfüllung der etwa
bestehenden Zoll-, Steuer= oder Polizeivorschriften vor der Abliefe-

rung an den Empfänger erforderlich sind. Er haftet der Eisenbahn,

sofern derselben nicht ein Verschulden zur Last fällt, für alle Fol-
gen, welche aus dem Mangel, der Unzulänglichkeit oder Unrichtig-

keit dieser Papiere entstehen.
(2) Der Eisenbahn liegt eine Prüfung der Richtigkeit und

Vollständigkeit derselben nicht ob.
(3) Die Zoll-, Steuer= und Polizeivorschriften werden, solange

das Gut sich auf dem Wege befindet, von der Eisenbahn erfüllt.

Sie kann diese Aufgabe unter ihrer eigenen Verantwortlichkeit einem
Spediteur übertragen oder gegen eine im Tarife festzusetzende Ge-
bühr selbst übernehmen. In beiden Fällen hat sie die Verpflich-
tungen eines Spediteurs.

(4) Falls der Absender eine Art der Abfertigung beantragt hat,
welche im gegebenen Falle nicht zulässig ist, so hat die Eisenbahn
diejenige Abfertigung zu veranlassen, welche sie für das Interesse
des Absenders am vortheilhaftesten erachtet. Der Absender ist hier-
von zu benachrichtigen.

(5) Der Verfügungsberechtigte kann der Zollbehandlung ent-
weder selbst oder durch einen im Frachtbriefe bezeichneten Bevoll-
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mächtigten beiwohnen, um die nöthigen Aufklärungen über die Tari—

irung des Gutes zu ertheilen und seine Bemerkungen beizufügen.
Diese Befugniß begründet nicht das Recht, das Gut in Besitz zu
nehmen oder die Zollbehandlung selbst vorzunehmen.

(6) Bei der Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte steht dem
Empfänger das Recht zu, die zoll= und steueramtliche Behandlung
zu besorgen, falls nicht im Frachtbrief etwas Anderes festgesetzt ist.

(7) Bezüglich der Güter, welche über die Grenzen des deut-
schen Zollgebiets ein--, aus= oder durchgeführt werden, sind die
reichsgesetzlichen Bestimmungen, betreffend die Statistik des Waaren-
verkehrs, und die dazu erlassenen Ausführungsvorschriften zu be-
achten. Die Beschaffung der nach diesem Gesetz erforderlichen An-
meldescheine in Betreff der Ein-, Aus= und Durchfuhr liegt dem

bsender beziehungsweise Empfänger ob. Sofern solche eisenbahn-
eetig bewirkt wird, kommen dafür die im Tarife festzusetzenden

Gebühren zur Erhebung. Anmeldescheine, welche mit dem Stem-
pel des Kaiserlichen Statistischen Amtes nicht versehen sind, unterliegen

ehufs Feststellung ihrer Uebereinstimmung mit dem vorgeschriebenen
ormulare der zuvorigen Abstempelung seitens der Eisenbahn gegen
ie im Tarife festzusetzende Gebühr.

F 60. Berechnung der Fracht. (1) Die Grundsätze für die
rachtberechnung sind im Tarif (8 7) anzugeben.
(2) Außer den im Tarif angegebenen Frachtsätzen und Ver-

S#uuungen für besondere im Tarife vorgesehene Leistungen dürfen
Dr baare Auslagen erhoben werden, insbesondere Aus-, Ein= und

urchgangsabgaben, nicht in den Tarif aufgenommene Kosten für
uberführung und Auslagen für Ausbesserungen an den Gütern,

Erl c in Folge ihrer äußeren oder inneren Beschaffenheit zu ihrer
waltung nothwendig werden. Diese Auslagen sind gehörig fest-

zustellen und in dem Frachtbrief ersichtlich zu machen, welchem die

weisstücke beizugeben sind.
Ab (3) Wenn die Eisenbahn die Güter von der Behausung des

senders abholen oder aus Schiffen löschen läßt, oder an die
ehausung des Empfängers oder an einen anderen Ort, z. B.

bri 5 Packhöfen, Lagerhäusern, Revisionsschuppen, in Schiffe u. s. w.
Ab gen läßt, so sind die durch die Tarife oder durch Aushang an den
 Vertigungsstellen bekannt zu machenden Gebühren hierfür zu ent-

tra en. Der Rollfuhrmann hat seinen Gebührentarif bei sich zu
gen und auf Verlangen vorzuzeigen.

tiges 61. Zahlung der Fracht. Ansprüche wegen unrich-
h Frachtberechnung; Verjährung solcher Ansprüche.

Werden die Frachtgelder nicht bei der Aufgabe des Gutes
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zur Beförderung berichtigt, so gelten sie als auf den Empfänger
angewiesen. Die Versandstation hat im Falle der Ausstellung eines

Frachtbrief-Duplikats auch in diesem die frankirten Gebühren, welche
von ihr in den Frachtbrief eingetragen wurden, zu spezifiziren.

(2) Bei Gütern, welche nach dem Ermessen der annehmenden
Bahn schnellem Verderben unterliegen oder wegen ihres geringen
Werthes die Fracht nicht sicher decken, kann die Vorausbezahlung
der Frachtgelder gefordert werden.

(3) Wenn im Falle der Frankirung der Betrag der Gesammt-
fracht beim Versand nicht genau bestimmt werden kann, so kann die

Versandbahn die Hinterlegung des ungefähren Frachtbetrags fordern.
(4) Wurde der Tarif unrichtig angewendet oder sind Rechnungs-

fehler bei der Festsetzung der Fracht und der Gebühren vorgekommen,
so ist das zu wenig Geforderte nachzuzahlen, das zu viel Erhobené
zu erstatten und zu diesem Zwecke dem Berechtigten thunlichst bald

Nachricht zu geben. Zur Geltendmachung von Frachterstattungs-
ansprüchen ist der Absender oder Empfänger berechtigt, je nachdem
der eine oder der andere die Mehrzahlung an die Eisenbahn geleistet

hat. Zur Nachbezahlung zu wenig erhobener Frachtbeträge ist nach
Auslieferung des Gutes derjenige verpflichtet, welcher die Fracht
bezahlt oder nach Abs. 3 hinterlegt hat. § 90 Abs. 1 findet

auf die in diesem Absatz erwähnten Ansprüche keine Anwendung.
(5) Ansprüche der Eisenbahn auf Nachzahlung zu wenig er-

hobener Fracht oder Gebühren sowie Ansprüche gegen die Eisen-
bahn auf Rückerstattung zu viel erhobener Fracht oder Gebühren
(Abs. 4) verjähren in einem Jahre. Die Verjährung beginnt mi

dem Ablaufe des Tages, an welchem die Zahlung erfolgt ist.
(6) Die Verjährung des Anspruchs auf Rückerstattung zu viel

erhobener Fracht oder Gebühren wird durch die schriftliche Anmel-
dung des Anspruchs bei der Eisenbahn gehemmt. Ergeht auf die
Anmeldung ein abschlägiger Bescheid, so beginnt der Lauf der Ver-
jährungsfrist wieder mit dem Ablaufe desjenigen Tages, an wel-
chem die Eisenbahn ihre Entscheidung dem Anmeldenden schriftlich
bekannt macht und ihm die der Anmeldung etwa angeschlossenen
Beweisstücke zurückstellt. Weitere Gesuche, die an die Eisenbahn
oder an die vorgesetzten Behörden gerichtet werden, bewirken keine

Hemmung der Verjährung.
(7) Hinsichtlich der Unterbrechung der Verjährung bewendet

es bei den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.
§ 62. Nachnahme. (1) Dem Absender ist gestattet, das Gut

bis zur Höhe des Werthes desselben mit Nachnahme zu belasten.

Bei denjenigen Gütern, für welche die Eisenbahn Vorausbezahlung
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der Fracht zu verlangen berechtigt ist (8 61 Abs. 2), kann die Be-
lastung mit Nachnahme verweigert werden.

(2) Für die aufgegebene Nachnahme wird die tarifmäßige Pro-
bision berechnet. Die Berechnung von Provision ist auch für baare
Auslagen der Eisenbahn gestattet. Provisionsfrei sind die von den
Eisenbahnen nachgenommenen Frachtgelder, die tarifmäßigen Neben-
gebühren, als: Frachtbrief-, Wäge= Signir-, Lade-, Krahngelder,

ollabfertigungsgebühren u. s. w., ferner die statistische Gebühr des

darenverkehrs sowie Portoauslagen und die Rollgelder der von der

ahnverwaltung bestellten Fuhrunternehmer.
 "1 3) Als Bescheinigung über die Auflegung von Nachnahmen

dient der abgestempelte Frachtbrief, das Frachtbrief-Duplikat oder
ie anderweit gestattete Bescheinigung über Aufgabe von Gütern.

Auf Verlangen werden außerdem besondere Nachnahmescheine, und
zwar gebührenfrei ertheilt.

(O Die Eisenbahn ist verpflichtet, sobald der Betrag der Nach—

bähme von dem Empfänger bezahlt ist, den Absender hiervon zu
Cnachrichtigen und demselben die Nachnahme auszuzahlen. Dies
indet auch Anwendung auf Auslagen, welche vor der Aufgabe für

eas Frachtgut gemacht worden sind. Ist im Tarife die Auszahlung
er Nachnahme vom Ablauf einer bestimmten Frist abhängig gemacht,

o entfällt die Nothwendigkeit einer besonderen Benachrichtigung.

w (5) Ist das Gut ohne Einziehung der Nachnahme abgeliefert
orden, so haftet die Eisenbahn für den Schaden bis zum Betrage

achnahme und hat denselben dem Absender sofort zu ersetzen,
orbehaltlich ihres Rückgriffs gegen den Empfänger.

n (0) Baarvorschüsse können zugelassen werden, wenn dieselben
ach dem Ermessen des abfertigenden Beamten durch den Werth des
utes sicher gedeckt sind.

zu 8 63. Lieferfrist. (1) Die Lieferfristen sind durch die Tarife
„deröffentlichen und dürfen die nachstehenden Maximalfristen nicht

erschreiten:
a. für Eilgüter:

. Expeditionsfriiit Ff,
Transportfrist

für je auch nur angefangene 300 Kilometer . 1 Tag;

b. für Frachtgüter:

1 Expeditionsfrist D ach g .. .2Tage,
« Transportfrist

bei einer Entfernung bis zu 100 Kilometer . . 1 Tag,

bei größeren Entfernungen für je auch nur ange—
fangene weitere 200 Kilometer . . 1 Tag.
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(2) Wenn der Transport aus dem Bereich einer Eisenbahn-

verwaltung in den Bereich einer anderen anschließenden Verwaltung

übergeht, so berechnen sich die Transportfristen aus der Gesammt-
entfernung zwischen der Aufgabe= und Bestimmungsstation, wäh-
rend die Expeditionsfristen ohne Rücksicht auf die Zahl der durch

den Transport berührten Verwaltungsgebiete nur einmal zur Be-

rechnung kommen.

(3) Den Eisenbahnverwaltungen ist gestattet, mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde Zuschlagsfristen für folgende Fälle festzusetzen:

1. Für solche Güter, deren Beförderung von und nach abseits

von der Bahn gelegenen Orten (Güternebenstellen) die Eisen-

bahn übernommen hat. "

2. Für außergewöhnliche Verkehrsverhältnisse, wobei es zulässig
ist, die Zuschlagsfristen ausnahmsweise vorbehaltlich der

Genehmigung der Aufsichtsbehörde festzusetzen.
3. Für den Uebergang auf Bahnen mit anderer Spurweite.

Die Zuschlagsfristen sind gehörig zu veröffentlichen. Aus der Be-

kanntmachung muß zu ersehen sein, ob und durch welche Behörde
die Genehmigung ertheilt, oder ob eine solche vorbehalten ist. Im

letzteren Falle muß die nachträglich erfolgte Genehmigung inner-
halb 8 Tagen durch eine besondere Bekanntmachung veröffentlicht
werden. Die Festsetzung von Zuschlagsfristen ist wirkungslos, wenn
die nachträgliche Genehmigung von der Ausfsichtsbehörde versagt,
oder die ertheilte Genehmigung nicht rechtzeitig veröffentlicht wird.

(4) Die Lieferfrist beginnt, abgesehen von dem Falle des 8 55
Abs. 3, mit der auf die Annahme des Gutes nebst Frachtbrief

(§ 54 Abs. 1) folgenden Mitternacht und ist gewahrt, wenn inner-
halb derselben das Gut dem Empfänger oder derjenigen Person, an
welche die Ablieferung gültig geschehen kann, an die Behausung.
oder an das Geschäftslokal zugeführt ist oder, falls eine solche
Zuführung nicht zugesagt oder ausdrücklich verbeten ist (8 68 Abs. 5),
wenn innerhalb der gedachten Frist schriftliche Nachricht von der

erfolgten Ankunft für den Empfänger zur Post gegeben oder solche
ihm auf andere Weise wirklich zugestellt ist.

(6) Für Güter, welche bahnlagernd gestellt sind, sowie für solche
Güter, deren Empfänger sich die Benachrichtigung schriftlich ver-
beten haben, ist die Lieferzeit gewahrt, wenn das Gut innerhalb

derselben auf der Bestimmungsstation zur Abnahme bereitgestellt ist.

(6) Der Lauf der Lieferfristen ruht für die Dauer der zoll-
oder steueramtlichen oder polizeilichen Abfertigung sowie für die
Dauer einer ohne Verschulden der Eisenbahn eingetretenen Betriebs-
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störung, durch welche der Antritt oder die Fortsetzung des Bahn—
transports zeitweilig verhindert wird.

(7) Ist der auf die Auflieferung des Gutes zur Beförderung
folgende Tag ein Sonntag oder Festtag, so beginnt bei gewöhnlichem

Frachtgute die Lieferfrist 24 Stunden später.

(8) Falls der letzte Tag der Lieferfrist ein Sonntag oder Fest-
tag ist, so läuft bei gewöhnlichem Frachtgute die Lieferfrist erst an

em darauf folgenden Werktag ab.
§ 64. Verfügungsrecht des Absenders. (1) Der Ab-

sender allein hat das Recht, die Verfügung zu treffen, daß das

Ut auf der Versandstation zurückgegeben, unterwegs angehalten
er an einen anderen, als den im Frachtbriefe bezeichneten Em-

fänger am Bestimmungsort oder auf einer Zwischenstation oder

auf einer über die Bestimmungsstation hinaus oder seitwärts ge-

cgenen Station abgeliefert werde. Anweisungen des Absenders
wegen nachträglicher Auflage, Erhöhung, Minderung oder Zurück-

ziehung von Nachnahmen sowie wegen nachträglicher Frankirung
onnen nach dem Ermessen der Eisenbahn zugelassen werden. Nach-
rägliche Verfügungen oder Anweisungen anderen als des ange-

gebenen Inhalts sind unzulässig.
(2) Dieses Recht-steht indeß im Falle der Ausstellung eines

Frachtbrief-Duplikats oder eines Aufnahmescheins (§ 54
Abs. 5 und 7) dem Absender nur dann zu, wenn er das Duplikat

oder den Aufnahmeschein vorlegt. Befolgt die Eisenbahn die An—
weisungen des Absenders, ohne die Vorlegung zu verlangen, so ist

sie für den daraus entstehenden Schaden dem Empfänger, welchem der

bsender die Urkunde zu übergeben hat, haftbar.

3) Derartige Verfügungen des Absenders ist die Eisenbahn
zu beachten nur verpflichtet, wenn sie ihr durch Vermittelung der

ersandstation zugekommen sind.
er (4) Das Verfügungsrecht des Absenders erlischt, auch wenn
na das Frachtbrief-Duplikat oder den Aufnahmeschein besitzt, sobald
9 ch Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte der Frachtbrief dem
danpfänger übergeben oder die von dem letzteren nach Maßgabe

bie 8 66 erhobene Klage der Eisenbahn zugestellt worden ist. Ist
ei geschehen, so hat die Eisenbahn nur die Anweisungen des be-
bachneten Empfängers zu beachten, widrigenfalls sie demselben für

Gut haftbar wird.

und (5) Die Eisenbahn darf, unbeschadet des ihr bei Nachnahmen
6 Frankaturen zustehenden Ermessens, die Ausführung der im

vorgesehenen Anweisungen nur dann verweigern oder ver-

„oder solche Anweisungen in veränderter Weise ausführen,

o

zögern
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wenn durch die Befolgung derselben der regelmäßige Transport-
verkehr gestört würde.

(6) Die im ersten Absatze dieses Paragraphen vorgesehenen
Verfügungen müssen mittelst schriftlicher und vom Absender unter-
zeichneter Erklärung nach dem Formular (Anlage C)1 erfolgen. Die
Erklärung ist im Falle der Ausstellung eines Frachtbrief-
Duplikats oder eines Aufnahmescheins auf der betreffenden

Urkunde zu wiederholen, welche gleichzeitig der Eisenbahn vorzulegen
und von dieser dem Absender zurückzugeben ist.
(7) Jede in anderer Form gegebene Verfügung des Absenders

ist nichtig.
(8) Die Eisenbahn kann den Ersatz der Kosten verlangen, welche

durch die Ausführung der im Abs. 1 vorgesehenen Verfügungen
entstanden sind, insoweit diese Verfügungen nicht durch ihr eigenes
Verschulden veranlaßt worden sind. Diese Kosten sind im Tarif
ein für allemal festzusetzen.

§ 65. Transporthindernisse. (1) Wird der Antritt oder
die Fortsetzung des Eisenbahntransports ohne Verschulden des Ab-
senders zeitweilig verhindert, so hat — abgesehen von dem Falle

des Abs. 3 dieses Paragraphen —die Eisenbahn den Absender um

anderweitige Verfügung über das Gut anzugehen.
(2) Der Absender kann vom Vertrage zurücktreten, muß aber

die Eisenbahn, sofern derselben kein Verschulden zur Last fällt, für

die Kosten der Vorbereitung des Transports, die Kosten der Wieder-
ausladung und die Ansprüche in Beziehung auf den etwa bereits

zurückgelegten Transportweg durch Zahlung der in den Tarifen

festzusetzenden Gebühren entschädigen.
(3) Wenn die Fortsetzung des Transports auf einem anderen

Wege stattfinden kann, so ist, unbeschadet der aus Rücksichten des

allgemeinen Verkehrs ergehenden Anordnungen der Aufsichtsbehörde,
der Eisenbahn die Entscheidung überlassen, ob es dem Interesse

des Absenders entspricht, das Gut auf einäm anderen Wege dem

Bestimmungsorte zuzuführen oder es anzuhalten und den Absender

um anderweitige Anweisung anzugehen.
(4) Ist ein Frachtbrief-Duplikat oder Aufnahmeschein ausgestellt

worden und befindet sich der Absender nicht im Besitze der aus-

gestellten Urkunde, so dürfen die in diesem Paragraphen vorgesehenen
Verfügungen weder die Person des Empfängers, noch den Bestim-
mungsort abändern. «

8 66. Ablieferung des Gutes. (1) Die Eisenbahn ist ver-
 ..

1 Nicht mit abgedruckt.
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bflichtet, am Bestimmungsorte dem bezeichneten Empfänger gegen

Bezahlung ihrer durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen
und gegen Bescheinigung des Empfanges (8 68 Abs. 7) den Fracht-

rief und das Gut auszuhändigen. .

(2) Der Empfänger ist nach Ankunft des Gutes am Bestim-
mungsorte berechtigt, die durch den Frachtvertrag begründeten Rechte
gegen Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen im
eigenen Namen gegen die Eisenbahn geltend zu machen, sei es, daß
er hierbei im eigenen oder im fremden Interesse handle. Er ist

insbesondere berechtigt, von der Eisenbahn die Uebergabe des Fracht-
riefs und die Auslieferung des Gutes zu verlangen. Dieses Recht

erlischt, venn der Absender der Eisenbahn eine nach Maßgabe des

4 zulässige entgegenstehende Anweisung ertheilt hat.

 .1(3) Als Ort der Ablieferung gilt, vorbehaltlich der Festsetzungen
un § 68 Abs. 1 bis 3, die vom Absender bezeichnete Bestimmungs-

sation. Soll nach der Vorschrift des Frachtbriefs das Gut an
einem an der Eisenbahn gelegenen Orte abgegeben werden oder liegen
bleiben, so gilt, auch wenn im Frachtbrief ein anderweiter Be-
timmungsort angegeben ist, der Transport als nur bis zu jenem

ersteren, an der Bahn liegenden Orte übernommen, und die Ab-

leserung hat an diesem zu erfolgen.
(4) Die Empfangsbahn hat bei der Ablieferung alle durch

den Frachtvertrag begründeten Forderungen, insbesondere Fracht
und Nebengebühren, Zollgelder und andere zum Zwecke der Ausfüh—
rung des Transports gehabte Auslagen sowie die auf dem Gute

haftenden Nachnahmen und sonstigen Beträge einzuziehen, und zwar

wohl für eigene Rechnung als auch für Rechnung der vorhergehen-
en Eisenbahnen und sonstiger Berechtigter. Die Empfangsbahn

hat gegebenenfalls das Pfandrecht der Eisenbahn an dem Gute
B. 6B 88 440ff.) geltend zu machen.

8 67. Verpflichtung des Empfängers durch An-

dahme des Gutes und des Frachtbriefs. Durch Annahme
Gutes und des Frachtbriefes wird der Empfänger verpflichtet,

;r Eisenbahn nach Maßgabe des Frachtbriefs Zahlung zu leisten.

ergleiche jedoch § 61 Abs. 4 wegen Berichtigung der Frachtansätze.

wei . Verfahren bei Ablieferung des Gutes. (1) So-
dat das Abladen der Güter nach den Vorschriften dieser Ordnung

obli des Tarifs oder nach besonderer Vereinbarung der Eisenbahn
e egt, hat diese zu bestimmen, ob die Güter dem Empfänger an

None Behausung zuzuführen sind oder ob ihm über die Ankunft
Lachricht zu geben ist. Auf den Stationen, wo hiernach die Güter

Empfänger zugeführt werden sollen, ist dies durch Aushang
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an den Abfertigungsstellen bekannt zu machen. Ueber die Ankunft

der vom Empfänger abzuladenden Güter ist diesem auf seine
Kosten, vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmen, stets Nachricht
zu geben. Sie erfolgt nach Wahl der Eisenbahn schriftlich durch die
Post oder besonderen Boten, unter Angabe der Frist, innerhalb wel-
cher nach § 69 Abs. 2 das Gut abzunehmen ist, soweit nicht eine
andere Art der Benachrichtigung zwischen dem Empfänger und der

Eisenbahn schriftlich vereinbart worden ist. Die Benachrichtigung
unterbleibt, wenn der Empfänger sich dieselbe verbeten hat, sowie bei
bahnlagernd gestellten Gütern. Für die Ausfertigung der Benach-
richtigung darf eine Gebühr nicht berechnet werden.

(2) Die Benachrichtigung hat bei gewöhnlichem Gute spätestens
nach Ankunft und Bereitstellung des Gutes zu erfolgen. Bei Eilgut
muß, sofern nicht außergewöhnliche Verhältnisse eine längere Frist
unvermeidlich machen, die Benachrichtigung binnen 2 Stunden, die

Zuführung an die Behausung des Empfängers binnen 6 Stunden

nach Ankunft erfolgen. Diese Fristen ruhen an Sonn= und Fest-
tagen von 12 Uhr Mittags, an Werktagen von 6 Uhr Abends bis

zum Anfange der Dienststunden des folgenden Tages. Die Fest-

setzungen über die Lieferfrist (8 63) werden hierdurch nicht berührt.
(3) Die Eisenbahn kann, wo sie es für angemessen erachtet,

Rollfuhrunternehmer zum An- und Abfahren der Güter innerhal

des Stationsorts oder von und nach seitwärts gelegenen Ortschaften
bestellen, auch an letzteren Güternebenstellen einrichten. Die Roll-
fuhrunternehmer gelten als Leute der Eisenbahn im Sinne des

§ 9 der Verkehrsordnung. Vergleiche 8 60 Abs. 3.
(4) Sind für Güter, deren Bestimmungsort nicht an der

Eisenbahn gelegen oder eine nicht für den Güterverkehr eingerichtete
Station ist, seitens der Verwaltung Einrichtungen zum Weiter-
transporte nicht getroffen, so hat die Eisenbahn, wenn nicht wegen
sofortiger Weiterbeförderung vom Absender oder Empfänger Ver-
fügung getroffen ist, entweder den Empfänger nach Maßgabe der
vorstehenden Bestimmungen zu benachrichtigen oder die Gütermittelst
eines Spediteurs oder einer anderen Gelegenheit nach dem Bestim-
mungsort auf Gefahr und Kosten des Absenders weiter befördern
zu lassen.

(5) Diejenigen Empfänger, welche ihre Güter selbst abholen
oder sich anderer als der von der Eisenbahn bestellten Fuhrunter=
nehmer bedienen wollen, haben dies der Güter-Abfertigungsstelle
rechtzeitig vorher, jedenfalls noch vor Ankunft des Gutes, auf
fordern der Abfertigungsstelle unter glaubhafter Bescheinigung ihrer
Unterschrift, schriftlich anzuzeigen. Die Befugniß der Empfänger,



—

VIII. Beförderung von Gütern. 753
— —

ihre Güter selbst abzuholen oder durch andere als von der Eisen-

bahn bestellte Fuhrunternehmer abholen zu lassen, kann von der

isenbahn im allgemeinen Verkehrsinteresse mit Genehmigung der
Uufsichtsbehörde beschränkt oder aufgehoben werden.

(6) Müssen Güter den bestehenden Vorschriften zufolge nach
Abfertigungsräumen oder nach Niederlagen der Zoll= oder

Steuerverwaltung oder nach sonstigen in den Vorschriften bezeichneten.

aumen verbracht werden, so geschieht dies durch die Eisenbahn,
auch wenn der Empfänger sich die Selbstabholung vorbehalten hat,
es sei denn, daß die Eisenbahn ihm die Vorführung überläßt.

d (7) Die Auslieferung des Gutes erfolgt gegen Zahlung der etwa
arauf haftenden Fracht- und sonstigen Beträge und gegen Aus—

stellung der Empfangsbescheinigung. Letztere hat sich auf die ein—
ache Anerkennung des Empfanges zu beschränken; weitere Erklä—

fengen, namentlich über tadellosen oder rechtzeitigen Empfang, dür-
en nicht gefordert werden. Güter, welche nicht durch die Eisen—

* n zuzuführen sind, werden dem Empfänger auf Vorzeigung des
üens der Eisenbahn quittirten Frachtbriefs zur Verfügung ge-
telt, und zwar die vom Empfänger auszuladenden auf den Ent-
"deplätzen, die übrigen Güter in den Abfertigungsräumen (auf
en Güterböden).

8) Der Empfänger ist berechtigt, bei der Auslieferung von
ütern deren Nachwägung in seiner Gegenwart auf dem Bahnhofe

fe verlangen. Diesem Verlangen muß die Eisenbahn bei Stückgütern
vorp bei Wagenladungsgütern insoweit, als die vorhandenen Wäge-
vortichtungen dazu ausreichen, nachkommen. Gestatten die Wäge-
güteichtungen der Eisenbahn eine Verwiegung von Wagenladungs-
die ern auf dem Bahnhofe nicht, so bleibt dem Empfänger überlassen,
zur Verwiegung da, wo derartige Wägevorrichtungen am nächsten

bet. erfügung stehen, in Gegenwart eines von der Eisenbahn zu
allerden Bevollmächtigten vornehmen zu lassen. Ergiebt die

so #Wbägung kein von der Eisenbahn zu vertretendes Mindergewicht,
rmv- der Empfänger die durch die Verwiegung entstandenen Kosten

etwe die tarifmäßigen Gebühren sowie die Entschädigung für den
babn bestellten Bevollmächtigten zu tragen. Dagegen hat die Eisen-
kanng falls ein von ihr zu vertretendes und nicht bereits aner-
dur ch Mindergewicht festgestellt wird, dem Empfänger die ihm

ie Nachwägung verursachten Kosten zu erstatten.
Gurlr 69. Fristen für die Abnahme der nicht zugerollten
karifg# (1) Die nach den Vorschriften dieser Ordnung oder des
zulade oder nach besonderer Vereinbarung durch die Eisenbahn aus-

1 enden Güter sind binnen der im Tarife festzustellenden lager-
ledberg, Handelsgesgbg. 9. Aufl. 48

den
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zinsfreien Zeit, welche nicht weniger als 24 Stunden nach Absendung
beziehungsweise Empfang (vergleiche § 68 Abs. 1 in Verbindung
mit § 63 Abs. 4) der Benachrichtigung betragen darf, während der

vorgeschriebenen Geschäftsstunden abzunehmen.
(2) Die Fristen, binnen welcher die von dem Empfänger ob-

zuladenden Güter durch denselben auszuladen und abzuholen sind,
werden durch die besonderen Vorschriften jeder Verwaltung festgesetzt
und sind, sofern sie für deren ganzes Gebiet gleichmäßig erlassen
werden, durch den Tarif, anderenfalls auf jeder Station durch Aus-
hang an den Abfertigungsstellen sowie durch Bekanntmachung in
einem Lokalblatte zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Erfolgt
die Benachrichtigung über die Ankunft des Gutes durch die Post,

so beginnen diese Fristen frühestens 3 Stunden nach der Aufgabe
des Benachrichtigungsschreibens zur Post.

(3) Für bahnlagernd gestellte sowie für solche Güter, deren Em-
pfänger sich die Benachrichtigung schriftlich verbeten haben, beginnt
der Lauf der im Abs. 1 und 2 erwähnten Fristen mit Ankunft

des Gutes.

(4) Der Lauf der Entlade= und Abholungsfristen (Abs. 2) ruht
während der Sonn= und Festtage sowie für die Dauer einer zol-
oder steueramtlichen Abfertigung, sofern diese nicht durch den Ab-
sender oder den Empfänger verzögert wird. Seitens der letzteren

ist die Dauer der Abfertigung nachzuweisen.

(5) Wer das Gut nicht innerhalb der in diesem Paragrapher
erwähnten Fristen abnimmt, hat ein in den Tarifen festzufetzendes
Lagergeld oder Wagenstandgeld zu bezahlen. Auch ist die Eisen-
bahn berechtigt, die Ausladung der nach den Vorschriften dieser Ord-
nung oder des Tarifs oder nach besonderer Vereinbarung vom

Empfänger auszuladenden Güter auf dessen Gefahr und Kosten
zu besorgen.

(6) Dagegen ist die Eisenbahn zum Ersatze der nachgewiesenen
Kosten der zwar rechtzeitig, aber vergeblich versuchten Abholung eine

Gutes in dem Falle verpflichtet, wenn das Gut auf Benachrichtigund
des Empfängers von der Ankunft nicht spätestens innerhalb1 Stund „
nach dem Eintreffen des Abholers zur Entladung oder Abga

bereitgestellt ist. 1
(7) Wenn der geregelte Verkehr durch große Güteranhäufungel

gefährdet wird, so ist die Eisenbahn zur Erhöhung der Lagergelden
und der Wagenstandgelder und, wenn diese Maßregel nicht ausreiche

sollte, auch zur Verkürzung der Ladefristen und zur Beschränkur!
der lagerzinsfreien Zeit für die Dauer der Anhäufung der Güten
und zwar alles dieses unter Beachtung der für die Festsetzung vo
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duschlagsfristen im § 63 Abs. 3 Ziffer 2 gegebenen Vorschriften
rechtigt.

§ 70. Ablieferungshindernisse. (1) Ist der Empfänger
des Gutes nicht zu ermitteln, verweigert oder verzögert er die An-
nahme oder die Abnahme oder ergiebt sich ein sonstiges Abliefe-

rungshinderniß, so hat die Empfangsstation den Absender durch
ermittelung der Versandstation von der Ursache des Hindernisses

unverzüglich in Kenntniß zu setzen und dessen Anweisung einzuholen.
In keinem Falle darf das Gut ohne ausdrückliches Einverständniß
bes Absenders zurückgesendet werden. ,

(2) Ist die Benachrichtigung des Absenders den Umständen

nach nicht thunlich oder ist der Absender mit der Ertheilung der
nweisung säumig oder die Anweisung nicht ausführbar, so hat die

Eisenbahn das Gut auf Gefahr und Kosten des Absenders auf

ager zu nehmen und dabei die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns anzuwenden. Sie ist jedoch nach ihrem Ermessen auch be-

echtigt, solche Güter unter Nachnahme der darauf haftenden Kosten
und Auslagen bei einem öffentlichen Lagerhaus oder einem Spedi-

bnr für Rechnung und Gefahr dessen, den es angeht, zu hinter-
en.

(3) Die Eisenbahn ist ferner befugt: 1
Güter der im ersten Absatz erwähnten Art, wenn sie dem

schnellen Verderben ausgesetzt sind, oder wenn sie nachden ört-
lichen Verhältnissen weder eingelagert noch einem Spediteur
übergeben werden können, sofort,

züter, welche weder vom Empfänger abgenommen noch vom
bsender zurückgenommen werden, frühestens 4 Wochen nach

Ablauf der lagerzinsfreien Zeit, falls aber deren Werth durch
längere Lagerung oder durch die daraus entstehenden Kosten

oh unverhältnißmäßig vermindert würde, auch schon früher,
e meitere Förmlichkeit bestmöglich zu verkaufen. Von dem be-

orstehenden Verkauf ist der Absender womöglich zu benachrichtigen,

dec is ihm der Erlös nach Abzug der Kosten zur Verfügung zu

Gut # Von der Hinterlegung und dem vollzogenen Verkaufe des
e

riche ist der Absender und der Empfänger unverzüglich zu benach-
Nigen, es sei denn, daß dies unthunlich ist. Im Falle der

nterlassung ist die Eisenbahn zum Schadensersatze verpflichtet.

Guss 71. Feststellung von Verlust und Beschädigung des
er es seitens der Eisenbahn. (1) In allen Verlust, Min-

ofonngs-= und Beschädigungsfällen haben die Eisenbahnverwaltungen
ort eine eingehende Untersuchung vorzunehmen, das Ergebniß

48
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schriftlich festzustellen und dasselbe den Betheiligten auf ihr Ver—

langen mitzutheilen.
(2) Wird insbesondere eine Minderung oder Beschädigung des

Gutes von der Eisenbahn entdeckt oder vermuthet oder seitens de

Verfügungsberechtigten behauptet, so hat die Eisenbahn den Zustand
des Gutes, den Betrag des Schadens und, soweit dies möglich, die
Ursache und den Zeitpunkt der Minderung oder Beschädigung ohne

Verzug protokollarisch festzustellen. Eine protokollarische Feststellung
hat auch im Falle des Verlustes stattzufinden.

(3) Zur Feststellung in Minderungs= und Beschädigungsfällen
sind unbetheiligte Zeugen oder, soweit dies die Umstände des Falles
erfordern, Sachverständige, auch womöglich der Verfügungsberech-
tigte beizuziehen.

§ 72. Feststellung von Mängeln des Gutes durch amt-

lich bestellte Sachverständige oder durch die Gerichte. Je-
dem Betheiligten steht, unbeschadet des in dem § 71 vorgesehenen
Verfahrens, das Recht zu, die Feststellung einer Beschädigung oder
Minderung des Gutes durch Sachverständige, welche von dem Ge-

richt oder einer anderen zuständigen Behörde ernannt sind, vort-
nehmen zu lassen. Bei diesem Verfahren ist auch dann, wenn die

Sachverständigen nicht durch das Gericht ernannt sind, die Eisen-

bahn zuzuziehen.
§ 73. Aktivlegitimation. Reklamationen. (1) Zur

Geltendmachung der aus dem Eisenbahnfrachtvertrage gegenüber der

Eisenbahn entspringenden Rechte ist nur derjenige befugt, welchem
das Verfügungsrecht über das Frachtgut zusteht. Bezüglich der
Berechtigung zur Erhebung von Frachterstattungsanträgen vergleiche
§ 61 Absk. 4.

(2) Vermag der Absender das Duplikat des Frachtbriefs, den
Aufnahmeschein oder eine Bescheinigung der Versandstation, daß

eine solche Urkunde nicht ausgestellt ist, nicht beizubringen, so lann
er seinen Anspruch nur mit Zustimmung des Empfängers gelten

machen, es wäre denn, daß er den Nachweis beibringt, daßde

Empfänger die Annahme des Gutes verweigert hat.
(3) Außergerichtliche Ansprüche (Reklamationen) sind mit einer

Bescheinigung über den Werth des Gutes und, wenn dem Em

pfänger der Frachtbrief übergeben ist, mit diesem schriftlich anzu7
bringen. Die Eisenbahnen haben derartige Ansprüche mit thun
lichster Beschleunigung zu untersuchen und, sofern nicht eine gütliche
Verständigung erfolgt, mittelst schriftlichen Bescheids zu erledigen

§ 74. Haftpflicht mehrerer an der Beförderung bethet
ligter Eisenbahnen. (1) Diejenige Bahn, welche das Gut mit de
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Frachtbriefe zur Beförderung angenommen hat, haftet für die Aus-
ührung der Beförderung auch auf den folgenden Bahnen bis zur
blieferung des Gutes an den Empfänger. 1

(2) Jede nachfolgende Bahn tritt dadurch, daß sie das Gut
mit dem ursprünglichen Frachtbrief annimmt, diesem gemäß in den

Frachtvertrag ein und übernimmt die selbständige Verpflichtung,
ie Beförderung nach dem Inhalte des Frachtbriefs auszuführen.

(3) Die Ansprüche aus dein Frachtvertrage können jedoch —

dubeschadet des Rückgriffs der Bahnen unter einander — im Wege
lage nur gegen die erste Bahn oder gegen diejenige, welche das

 ut zuletzt mit dem Frachtbrief übernommen hat, oder gegen die-
Lenige, auf deren Betriebsstrecke sich der Schaden ereignet hat, ge-
aichtet werden. Unter den bezeichneten Bahnen steht dem Kläger

he Wahl zu. Das Wahlrecht erlischt mit Erhebung der Klage.

N (4) Im Wege der Widerklage oder mittelst Aufrechnung können
gsprüche aus dem Frachtvertrag auch gegen eine andere als die

jeichneten Bahnen geltend gemacht werden, wenn die Klage sich
ui denselben Frachtvertrag gründet.

.#(0) Hat auf Grund dieser Vorschriften eine der betheiligten
jenhnen Schadensersatz geleistet, so steht ihr der Rückgriff gegen die-
ninge Bahn zu, welche den Schaden verschuldet hat. Kann diese
aact ermittelt werden, so haben die betheiligten Bahnen den Scha-
zu (nach dem Verhältniß ihrer Antheile an der Fracht gemeinsam
ihre ragen, soweit nicht festgestellt wird, daß der Schaden nicht auf
b 8 Beförderungsstrecke entstanden ist. Die Befugniß der Eisen—

nen, über den Rückgriff im voraus oder im einzelnen Falle andere
ereinbarungen zu treffen, wird durch die vorstehenden Bestim—
ungen nicht berührt.

ru 75. HaftpflichtderEisenbahnfürVerlust, Minde-
Eien oder Beschädigung des Gutes im Allgemeinen. (1) Die

arnbahn haftet, vorbehaltlich der Bestimmungen in den folgenden
oder Lraphen, für den Schaden, welcher durch Verlust, Minderung
Befe Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Annahme zur
d örderung bis zur Ablieferung entsteht, es sei denn, daß der Scha-

ch ein Verschulden oder eine nicht von der Eisenbahn ver-

tF Anweisung des Verfügungsberechtigten, durch höhere Ge-

durch durch äußerlich nicht erkennbare Mängel der Verpackung oder
ren F## natürliche Beschaffenheit des Gutes, namentlich durch inne-

Serderb, Schwinden, gewöhnliche Leckage, verursacht ist.
an gor Der Ablieferung an den Empfänger steht die Ablieferung

Besti oll= und Revisionsschuppen nach Ankunft des Gutes auf der
mmungsstation sowie die nach Maßgabe der Verkehrsordnung
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stattfindende Ablieferung des Gutes an Lagerhäuser oder an einen

Spediteur gleich.
8 76. Beschränkung der Haftung bezüglich des Be-

stimmungsorts. (1) Ist auf dem Frachtbrief als Ort der Ab-
lieferung ein nicht an der Eisenbahn liegender Ort bezeichnet, so be-

steht die Haftpflicht der Eisenbahn als Frachtführer nur bis zur letzten
Eisenbahnstation. In Bezug auf die Weiterbeförderung treten die

Verpflichtungen des Spediteurs ein.

(2) Für Sendungen nach solchen seitwärts gelegenen Orten
jedoch, nach welchen die Eisenbahn Einrichtungen für die Weiterbeförde-
rung getroffen hat (8 68 Abs. 3), erstreckt sich die Haftpflicht der

Eisenbahn als Frachtführer auf den ganzen Transport.

§ 77. Beschränkung der Haftpflicht bei besonderen Ge-

fahren. (1) Die Eisenbahn haftet nicht:
1. in Ansehung der Güter, die nach der Bestimmung dieser Ord-

nung oder des Tarifs oder nach einer in den Frachtbrief aus"

genommenen Vereinbarung mit dem Absender in offen gebauten

Wagen befördert werden,
für den Schaden, welcher ausder mit dieser Beförderungs-
art verbundenen Gefahr entsteht; hierunter ist auffallender
Gewichtsabgang oder der Verlust ganzer Stücke nicht zu ver—

stehen;
2. in Ansehung der Güter, die, obgleich ihre Natur eine ei-

packung zum Schutze gegen gänzlichen oder theilweisen Verlu

oder Beschädigung während der Beförderung erfordert, nach 1
klärung des Absenders auf dem Frachtbriefe (8 58) unverp##
oder mit mangelhafter Verpackung zur Beförderung an ge

geben sind, 4
für den Schaden, welcher aus der mit dem Mangel oder m
der mangelhaften Beschaffenheit der Verpackung verbundene

Gefahr entsteht;
3. in Ansehung der Güter, deren Auf- und Abladen nach der e-

stimmung dieser Ordnung oder des Tarifs oder nach einern.
den Frachtbrief ausgenommenen Vereinbarung mit dem

sender von diesem oder von dem Empfänger besorgt wird, Ab-
für den Schaden, welcher aus der mit dem Auf= und 6
laden oder mit einer mangelhaften Verladung verbunden

Gefahr entsteht; n
4. in Ansehung der Güter, die vermöge ihrer eigenthümliche

natürlichen Beschaffenheit der besonderen Gefahr ausgesetzt in
gänzlichen oder theilweisen Verlust oder Beschädigung, namen
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lich Bruch, Rost, inneren Verderb, außergewöhnliche Leckage,
Austrocknung und Verstreuung zu erleiden,

für den Schaden, welcher aus dieser Gefahr entsteht;
5. in Ansehung lebender Thiere,

für den Schaden, welcher aus der für sie mit der Beförderung

verbundenen besonderen Gefahr entsteht;
6. in Ansehung derjenigen Güter, einschließlich der Thiere, wel-

chen nach dieser Ordnung, dem Tarif oder einer in den Fracht-
brief aufgenommenen Vereinbarung mit dem Absender ein Be-

gleiter beizugeben ist,
für den Schaden, welcher aus der Gefahr entsteht, deren Ab-

wendung durch die Begleitung bezweckt wird.
.(2) Konnte ein eingetretener Schaden den Umständen nach aus

ener der im Absatz 1 bezeichneten Gefahren entstehen, so wird ver-

muthet, daß er aus dieser Gefahr entstanden sei.
(3) Eine Befreiung von der Haftpflicht kann auf Grund dieser

Vorschriften nicht geltend gemacht werden, wenn der Schaden durch
erschulden der Eisenbahn entstanden ist.

§ 78. Beschränkung der Haftung bei Gewichtsver-
usten. (1) Bei Gütern, die nach ihrer natürlichen Beschaffenheit

* der Beförderung regelmäßig einen Gewichtsverlust erleiden, ist
de Haftpflicht der Eisenbahn für Gewichtsverluste bis zu nachstehen-

en Normalsätzen ausgeschlossen.

sowi (2) Der Rormalsatz beträgt 2 Prozent bei flüssigen und feuchten
owie bei nachstehenden trockenen Gütern: «

geraspelte und gemahlene Farbhölzer,
Rinden,
Wurzeln,
Süßholz,
geschnittener Taback,
Fettwaaren,
Seifen und harte Oele,
frische Früchte,
frische Tabacksblätter,
Schafwolle,
Häute,
Felle,
Leder,
getrocknetes und gebackenes Obst,

Thierflechsen,
örner und Klauen,

Knochen (ganz und gemahlen),
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getrocknete Fische,
Hopfen,
frische Kitte.
(3) Bei allen übrigen trockenen Gütern der im Abs. 1 be-

zeichneten Art beträgt der Normalsatz 1 Prozent.

(4) Der Normalsatz wird, falls mehrere Stücke auf denselben
Frachtbrief befördert werden, für jedes Stück besonders berechnet,
wenn das Gewicht der einzelnen Stücke im Frachtbriefe verzeichnet

ist oder sonst festgestellt werden kann. ·

«(5)DieBeschränkungderHaftpflichttrittnichtein,sowelt
der Verlust den Umständen nach nicht in Folge der natürlichen Be-

schaffenheit des Gutes entstanden ist, oder soweit der angenommene
Satz dieser Beschaffenheit oder den sonstigen Umständen des Falles
nicht entspricht. .

(6) Bei gänzlichem Verluste des Gutes findet ein Abzug für

Gewichtsverlust nicht statt.
§ 79. Vermuthung für den Verlust des Gutes. Der

zur Klage Berechtigte kann das Gut ohne weiteren Nachweis als in
Verlust gerathen betrachten, wenn sich dessen Ablieferung um mehr

als 30 Tage nach Ablauf der Lieferfrist (8 63) verzögert.

§ 80. Höhe des Schadensersatzes bei Verlust oder
Minderung des Gutes. Muß auf Grund des Frachtvertrags
von der Eisenbahn für gänzlichen oder theilweisen Verlust des
Gutes Ersatz geleistet werden, so ist der gemeine Handelswerth und
in dessen Ermangelung der gemeine Werth zu ersetzen, welchen Gu
derselben Art und Beschaffenheit am Orte der Absendung in dem

Zeitpunkte der Annahme zur Beförderung hatte, unter Hinzurech
nung dessen, was an Zöllen und sonstigen Kosten sowie an Fracht

bereits bezahlt ist. Vergleiche jedoch § 88.

§ 81. Beschränkung der Höhe des Schadensersatzes
durch die Tarife. (1) Die Eisenbahnen können in besonderen Be-

dingungen (Ausnahmetarifen) einen im Falle des Verlustes, der
Minderung oder der Beschädigung zu erstattenden Höchstbetrag fest-
setzen, sofern diese Ausnahmetarife eine Preisermäßigung für die
ganze Beförderung gegenüber den gewöhnlichen Tarifen der Eisen-
bahn enthalten und der gleiche Höchstbetrag auf die ganze Beförde-

rungsstrecke Anwendung findet.
(2) Den Eisenbahnen ist ferner gestattet, im Falle des gänz-

lichen oder theilweisen Verlustes oder der Beschädigung von Kostbar-
keiten, Kunstgegenständen, Geld und Werthpapieren zu leistende Ent-

schädigung in den Tarifen auf einen Höchstbetrag zu beschränken.
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(3) Wegen der Fälle, in denen voller Ersatz zu leisten ist, ver-
gleiche § 88.

§ 82. Wiederauffinden des Gutes. (1) Der Entschädi-
gungsberechtigte kann, wenn er die Entschädigung für das in Ver-

ust gerathene Gut in Empfang nimmt, mit der Quittung den Vor—
ehalt machen, daß er, für den Fall, als das Gut binnen 4 Mo—

naten nach Ablauf der Lieferfrist wieder aufgefunden wird, hiervon
seitens der Eisenbahnverwaltung sofort benachrichtigt werde. Ueber

en Vorbehalt ist eine Bescheinigung zu ertheilen.
(2) In diesem Falle kann der Entschädigungsberechtigte inner-

halb 30 Tagen nach erhaltener Nachricht verlangen, daß ihm das

baornh nach seiner Wahl an dem Versand= oder an dem im Fracht-
rief angegebenen Bestimmungsorte kostenfrei gegen Rückerstattung
er ihm bezahlten Entschädigung ausgeliefert werde.

(3) Wenn der im ersten Absatz erwähnte Vorbehalt nicht gemacht
worden ist, oder wenn der Entschädigungsberechtigte in der im

zweiten Absatze bezeichneten dreißigtägigen Frist das dort vorge-

ethene Begehren nicht gestellt hat, oder endlich, wenn das Gut
ast nach 4 Monaten nach Ablauf der Lieferfrist wieder aufgefunden

ird, so kann die Eisenbahn über das wieder aufgefundene Gut frei
verfügen.
9 § 83. Höhe des Schadensersatzes bei Beschädigung des
1 Utes. Im Falle der Beschädigung des Gutes ist für die Minde-
ung des im § 80 bezeichneten Werthes Ersatz zu leisten. Ist für

ber zu ersetzenden Werth des Gutes auf Grund der Bestimmungen
5 8 81 im Tarif ein Hoöchstbetrag festgesetzt, so wird der für die

keschädigung zu leistende Ersatz verhältnißmäßig gekürzt. Ver-
Fleiche jedoch § 88.

8 84. Angabe des Interesses ander Lieferung. Ihre

g aussetzungen. (1) Der Absender kann das Interesse an der
lleferung mit den in den §§ 85 und 87 vorgesehenen Rechtswirkungen

seg rachtbrief angeben. In diesem Falle ist ein im Tarife festzu—
ender Frachtzuschlag zu entrichten.

an 2) Die Summe, zu welcher das Interesse an der Lieferung

Schegeben wird, muß im Frachtbrief an der dafür vorgesehenen
elle mit Buchstaben eingetragen werden.

10 (3) Der Frachtzuschlag ist für untheilbare Einheiten von je
Kark und 10 Kilometer zu berechnen und darf 2,, Pfennig für

Vetrlometer und für je 1000 Mark des als Interesse angegebenen
ra ags nicht übersteigen. Der geringste zur Erhebung kommende

schachtzuschlag beträgt für den ganzen Durchlauf 40 Pfennig. Ueber-
"ßende Beträge werden auf 10 Pfennig abgerundet.
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(4) Ist die Ersatzpflicht nach den Vorschriften des 8 81 auf
einen Höchstbetrag beschränkt, so findet eine Angabe des Interesses
an der Lieferung über diesen Betrag hinaus nicht statt.

§ 85. Höhe des Schadensersatzes für Verlust, Minde—

rung oder Beschädigung bei Angabe des Interesses an der

Lieferung. Hat eine Angabe des Interesses an der Lieferung
stattgefunden (8 84), so kannim Falle des Verlustes, der Minderung
oder der Beschädigung des Gutes außer der in den §8§ 80 und 83

bezeichneten Entschädigung der Ersatz des weiter entstandenen Scha-
dens bis zu dem angegebenen Betrage beansprucht werden. »

§ 86. Haftung für Versäumung der Lieferfrist. Die
Eisenbahn haftet für den Schaden, welcher durch Versäumung der
Lieferfrist (§ 63) entstanden ist, es sei denn, daß die Verspätung von
einem Ereignisse herrührt, welches sie weder herbeigeführt hat noch

abzuwenden vermochte.
§ 87. Höhe des Schadensersatzes bei Versäumung der

Lieferfrist. (1) Wenn auf Grund des vorhergehenden Paragraphen
für Versäumung der Lieferfrist Ersatz zu leisten ist, so können folgende

Vergütungen beansprucht werden:
I. Wenn eine Angabe des Interesses an der Lieferung nicht

stattgefunden hat:
1. ohne Nachweis eines Schadens, falls die Verspätung 12 Stun-

den übersteigt:
bei einer Verspätung bis einschließlich1Tag 0°0 der Fracht,

2 - -2 - 2 Tage 2/10 * *

2 * - * - 3 - 3/10 = *

- - - - - 4 - 4/10 = “

N= von längerer Dauer 5/10

2. Wird der Nachweis eines Schadens erbracht, so kann der Betrag
des Schadens bis zur Höhe der ganzen Fracht beansprucht
werden.

II. Wenn eine Angabe des Interesses an der Lieferung stattge-

funden hat:
1. ohne Nachweis eines Schadens, falls die Verspätung 12 Stun-

den übersteigt:
bei einer Verspätung bis einschließlich1Tag 2/10 der Fracht,

V V V

* - 2 Tage /10 -

- - - 2 2 3 - 6/10 — -

 2 — - - 4 /110 * -

= "Oü von längerer Dauer die ganze Fracht,
2. Wird der Nachweis eines Schadens erbracht, so kann der Be-

trag des Schadens beansprucht werden.
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In beiden Fällen darf die Vergütung den angegebenen
Betrag des Interesses nicht übersteigen.

(2) Beweist die Eisenbahn, daß kein Schaden entstanden ist, so
I#st keine Vergütung zu leisten.

(3) Wegen der Fälle, in denen voller Ersatz zu leisten ist, ver-
gleiche 8 88.

 8§ 88. Schadensersatz bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit der Eisenbahn. Ist der Schaden durch Vorsatz oder

grobe Fahrlässigkeit der Eisenbahn herbeigeführt, so kann in allen
allen Ersatz des vollen Schadens gefordert werden.

 8§ 89. Verwirkung der Ersatzansprüche. Werden Gegen-
stände, die von der Beförderung ausgeschlossen oder zur Beförderung

nur bedingungsweise zugelassen sind, unter unrichtiger oder unge-

nauer Bezeichnung aufgegeben, oder werden die für diese Gegen-
stände vorgesehenen Sicherheitsmaßregeln von dem Absender unter-
lassen, so ist die Haftpflicht der Eisenbahn auf Grund des Fracht—

vertrags ausgeschlossen.
8 90. Erlöschen der Ansprüche nach Bezahlung der

Fracht und Annahme des Gutes. (1) Ist die Fracht nebst

en sonst auf dem Gute haftenden Forderungen bezahlt und das
ut angenommen, so sind alle Ansprüche gegen die Eisenbahn aus

em Frachtvertrag erloschen.
(2) Hiervon sind jedoch ausgenommen:

1. Entschädigungsansprüche für Schäden, die durch Vorsatz oder

grobe Fahrlässigkeit der Eisenbahn herbeigeführt worden sind;
2. Entschädigungsansprüche wegen Verspätung, wenn sie spätestens

am vierzehnten Tage, den Tag der Annahme nicht mitgerechnet,
bei einer der nach § 74 in Anspruch zu nehmenden Eisenbahnen

schriftlich angebracht werden;
3. Entschädigungsansprüche wegen solcher Mängel, die gemäß 8 71

oder 72 festgestellt worden sind, bevor der Empfänger das Gut

angenommen hat, oder deren Feststellung nach 8 71 hätte erfolgen
sollen und durch Verschulden der Eisenbahn unterblieben ist;

-Entschädigungsansprüche wegen solcher Mängel, die bei der An-
nahme äußerlich nicht erkennbar waren, jedoch nur unter nach-

stehenden Voraussetzungen:
a) es muß unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels und

spätestens binnen einer Woche nach der Annahme zu dessen
Feststellung entweder bei Gericht die Besichtigung des Gutes
durch Sachverständige oder schriftlich bei der Eisenbahn eine

gemäß 8 71 vorzunehmende Untersuchung des Gutes bean-
tragt werden;
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b) der Berechtigte muß beweisen, daß der Mangel während der
Zeit zwischen der Annahme zur Beförderung und der Ab-

lieferung entstanden ist.
(3) Es steht dem Empfänger frei, die Annahme des Gutes,

auch nach der Annahme des Frachtbriefs und Bezahlung der Fracht,

insolange zu verweigern, als nicht seinem Antrag auf Feststellung
der von ihm behaupteten Mängel stattgegeben ist. Vorbehalte bei der
Annahme des Gutes sind wirkungslos, sofern sie nicht unter Zu-
stimmung der Eisenbahn erfolgt sind.

(4) Wenn von mehreren auf dem Frachtbriefe verzeichneten
Gegenständen einzelne bei der Ablieferung fehlen, so kann der Em-

pfänger in der Empfangsbescheinigung die nicht abgelieferten Gegen-
stände unter spezieller Bezeichnung derselben ausschließen.

§ 91. Verjährung der Ansprüche gegen die Eisen-

bahn wegen Verlustes, Minderung, Beschädigung oder
Verspätung des Gutes. (1) Die Ansprüche gegen die Eisenbahn
wegen Verlustes, Minderung, Beschädigung oder verspäteter Abliefe-
rung des Gutes verjähren in einem Jahre.

(2) Die Verjährung beginnt im Falle der Beschädigung oder
Minderung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Ablieferung
stattgefunden hat, im Falle des gänzlichen Verlustes oder der verspä-
teten Ablieferung mit dem Ablaufe der Lieferfrist.

(3) Die Verjährung wird durch die schriftliche Anmeldung des
Anspruchs bei der Eisenbahn gehemmt. Ergeht auf die Anmeldung
ein abschlägiger Bescheid, so beginnt der Lauf der Verjährungsfrist
wieder mit dem Tage, an welchem die Eisenbahn ihre Entscheidung
dem Anmeldenden schriftlich bekannt macht und ihm die der Anmel-

dung etwa angeschlossenen Beweisstücke zurückstellt. Weitere Ge-
suche, die an die Eisenbahn oder an die vorgesetzten Behörden ge-

richtet werden, bewirken keine Hemmung der Verzährung.
(4) Für die Unterbrechung der Verjährung bewendet es bei

den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.
(5) Die im Absatz 1 bezeichneten Ansprüche können nach der

Vollendung der Verjährung nur aufgerechnet werden, wenn vorher
der Verlust, die Minderung, die Beschädigung oder die verspätete Ab-

lieferung der Eisenbahn angezeigt oder die Anzeige an sie abgesendet
worden ist. Der Anzeige an die Eisenbahn steht es gleich, wenn

gerichtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises beantragt
oder in einem zwischen dem Absender und dem Empfänger oder einem

späteren Erwerber des Gutes wegen des Verlustes, der Minderung,

der Beschädigung oder der verspäteten Ablieferung anhängigen
Rechtsstreite der Eisenbahn der Streit verkündet wird.
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(6) Die Vorschriften dieses Paragraphen finden keine Anwen-
dung, wenn die Eisenbahn den Verlust, die Minderung, die Beschä-
digung oder die verspätete Ablieferung des Gutes vorsätzlich herbei-
geführt hat. Sie finden ferner keine Anwendung auf Rückgriffs-
ansprüche der Eisenbahnen unter einander.

XV2

Internationales Übereinkommen über den Eisenbahn-

frachtverkehr.
Vom 14. Oktober 1890. (Rl 1892, 793.) Zusatzübereinkommen

16. Juni 1898 (ReBl 1901, 295).

S. M. der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen
des Deutschen Reichs, S. M. der König der Belgier, der Präsident
der Französischen Republik, S. M. der König von Italien, S. M.

der König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog
von Luxemburg, S. M. der Kaiser von Oesterreich, König von

öhmen u. s. w. und Apostolischer König von Ungarn, zugleich in
Vertretung des Fürstenthums Liechtenstein, S. M. der Kaiser aller

eußen und der Schweizerische Bundesrath
haben sich entschlossen, auf Grund des in ihrem Auftrage aus-

gearbeiteten und in dem Protokoll d. d. Bern, 17. Juli 1886,
nedergelegten Entwurfes, ein internationales Uebereinkommen über

een Eisenbahnfrachtverkehr abzuschließen und zu diesem Zwecke als
ihre Bevollmächtigten ernannt [folgen die Namenl, welche nach gegen—
eitiger Mittheilung ihrer, in guter und gehöriger Form befundenen

ollmachten über nachstehende Artikel übereingekommen sind:
Art. 1. Das gegenwärtige internationale Uebereinkommen findet

Anwendung auf alle Sendungen von Gütern, welche auf Grund

eines durchgehenden Frachtbriefes aus dem Gebiete eines der vertrag-
schließenden Staaten in das Gebiet eines anderen vertragschließen-

en Staates auf denjenigen Eisenbahnstrecken befördert werden, welche

tdiesem Zwecke in der anliegenden Liste,: vorbehaltlich der in
—58vorgesehenen Aenderungen, bezeichnet sind.

Das 1 Die Ausführungsbestimmungen sind in den Anmerkungen mitgetheilt.
Protokoll ist am Schluß abgedruckt.
Die Liste (Anlage 1 des übereinkommens) ist hier nicht mit abge-
worden. Die Liste ist ergänzt und berichtigt worden durch die Bekanntm.

* 8./1. 93 (RBl 1); 28./2. 93 (16); 27./3. 93 (138); 14./4. 93 (147);
E#“ ds (153); 25./5. 93 (187); 15./6. 93 (200); 11./8. 93 (240); 26./9. 93
Ver ); 13. 10. 93 (262); 8./3. 94 (277) 31./3. 94 (338); 27./4. 94 (401).
 "4./7. 94 (RGBl 94, 499); 26./11. 94 (RGl 94, 533); 22./12. 94

druckt
vom 1
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